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Sachbearbeiter 
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Ballhausplatz 2, 1010 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte  

unter Anführung der Geschäftszahl an  

verfassungsdienst@bka.gv.at zu richten. 
 

An die 
Energie-Control Austria für die Regulierung der 
Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) 
Rudolfsplatz 13a 
1010 Wien 
per E-Mail an: 
tarife@e-control.at 

Geschäftszahl: 2021-0.743.869   

Entwurf einer Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit 

der die Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 geändert wird (Gas-

Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – Novelle 2022, GSNE-VO 2013 – 

Novelle 2022); 

Begutachtung; Stellungnahme 

Zu dem mit oz. Note übermittelten Verordnungsentwurf nimmt das Bundeskanzleramt-

Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I.  Allgemeines 

Zu legistischen Fragen wird allgemein auf die Internet-Adresse 

https://www.bka.gv.at/agenda/verfassung/legistik.html1 hingewiesen, unter der 

insbesondere die Legistischen Richtlinien 19902 (im Folgenden mit „LRL …“ zitiert) 

zugänglich sind. 

Die Übereinstimmung der im Entwurf vorliegenden Verordnung mit dem Recht der 

Europäischen Union sowie mit den in Anspruch genommenen gesetzlichen Grundlagen ist 

vornehmlich von der do. Stelle zu beurteilen. 

                                                        
 1 Zur Aktivierung von Links (wie diesem) in PDF/A-Dokumenten vgl. 

https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/index.php/Link-Aktivierung_in_PDF/A-Dokumenten. 

 2 https://www.bka.gv.at/dam/jcr:f4301575-c575-403b-9300-a7dc01ec1a51/legrl1990.pdf 
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II.  Zum Verordnungsentwurf 

Zum Einleitungssatz: 

Die Zitierung des Langtitels könnte entfallen (LRL 124, 133) und es müsste die Fundstelle 

der letzten Änderung noch aktualisiert werden (derzeit: BGBl. II Nr. 437/2021). 

Zu Z 2 (§ 10 Abs. 8 Z 1 und 2): 

Am Ende der Z 2 wäre ein schließendes Anführungszeichen zu setzen (LRL 125). 

Zu Z 3 (§ 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 und § 13 Abs. 1): 

In der Novellierungsanordnung könnte das Wort „In“ entfallen. 

Zu Z 5 (§ 12 Abs. 2): 

Es wird angeregt, nach der Zahl „0,37“ einen Punkt zu setzen, damit in der konsolidierten 

Fassung ein Satzzeichen am Ende des § 12 Abs. 2 ausgewiesen wird (siehe etwa § 11 

Abs. 2 und 3 und § 13 Abs. 2). Diese Anregung gilt auch für § 12 Abs. 4 und 5. 

Zu Z 6 (§ 13): 

In der Novellierungsanordnung sollte nach dem Ausdruck „§ 13“ die Wortfolge „samt 

Überschrift“ eingefügt werden, um auch die Ersetzung in der Überschrift zu erfassen. 

Mangels Textgegenüberstellung könnten die jeweiligen Ersetzungen zum besseren 

Verständnis auch einzeln dargestellt werden, etwa wie folgt: 

6. In der Überschrift zu § 13, § 13 Abs. 1, § 13 Abs. 2 Einleitungsteil und § 13 Abs. 2 Z 4 wird jeweils das Wort 
„biogenen“ durch das Wort „erneuerbaren“ ersetzt. 

Zu Z 8 (§ 14 Abs. 7 Z 1 bis 3): 

Es wird angeregt, die Formatierung des Schlussteils zu Z 1 zu überprüfen. Dieser wäre als 

Schlussteil der Ziffer (und nicht des Absatzes) zu formatieren. 
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Zu Z 9 (§ 16 Abs. 5): 

In der Novellierungsanordnung könnten das Wort „Nach“ und der Ausdruck „Abs. 4“ 

entfallen, weil der Abs. 5 dem § 16 angefügt wird (und somit klar ist, dass der Abs. 5 am 

Ende des Paragrafen ergänzt wird). Das Anführungszeichen vor dem Wort „Der“ sollte 

entfallen. 

Zu Z 11 (§ 19 Z 1 bis 3): 

Die offenbar als Tabelle dargestellten Z 1 bis 3 wären unter Anführungszeichen zu setzen 

(LRL 125). Da nicht ersichtlich ist, aus welchem Grund eine Formatierung als Tabelle 

notwendig ist, wird angeregt, die Z 1 bis 3 mit den für Ziffern und Buchstaben (mit 

Betragsangaben) üblichen Formatvorlagen zu formatieren. 

Zu Z 12 (§ 21 Abs. 19): 

In der Novellierungsanordnung könnten das Wort „Nach“ und der Ausdruck „Abs. 18“ 

entfallen, weil der neue Absatz dem § 21 angefügt wird. Nach dem Ausdruck „§ 13“ sollte 

die Wortfolge „samt Überschrift“ eingefügt werden. 

III.  Zu den Materialien 

Auch bei Verordnungsentwürfen ist eine Textgegenüberstellung3 hilfreich. 

Die Überschriften im Besonderen Teil der Erläuterungen sollten entsprechen Punkt 93 der 

LRL 1979 gestaltet werden (etwa: „Zu Z 1 (§ 2 Abs. 1 Z 13):“). 

Auf folgende Versehen sei hingewiesen: Im Allgemeinen Teil der Erläuterungen sollte es 

einheitlich entweder „ein Virtueller Handelspunkt“ oder „des virtuellen Handelspunkts“ 

lauten. Bei den Erläuterungen zu Z 2 (§ 10 Abs. 8 Z 1 und 2) sollte es „zeigt ein ähnliches 

Bild“ lauten. Bei den Erläuterungen zu Z 3 (§ 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 und § 13 Abs. 1) müsste 

die Überschrift auch als solche formatiert werden. Bei den Erläuterungen zu Z 5 (§ 12 Abs. 2) 

sollte in der Wortfolge „Neben den, den Speichern direkt zuordenbaren Kosten“ der 

Beistrich entfallen. Bei den Erläuterungen zu Z 8 (§ 14 Abs. 7 Z 1 bis 3) wäre darauf zu 

                                                        
 3 Vgl. https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/index.php/Textgegen%C3%BCberstellung 
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achten, dass es angesichts des Genus des Wortes „Gesellschaft“ (GmbH, AG) jeweils 

„Empfängerinnen“ bzw. „Empfängerin“ lauten müsste; zudem wird angeregt vor den 

Bezeichnungen „Austrian Gas Grid Management AG“ und „Gas Connect Austria GmbH“ 

durchgehend den Artikel „die“ zu verwenden. Bei den Erläuterungen zu Z 9 (§ 16 Abs. 5) 

müsste in der Überschrift nach der Zahl „16“ ein Leerzeichen gesetzt werden. 

Wien, am 29. Oktober 2021 

Für die Bundesministerin für EU und Verfassung: 

MMag. Josef Bauer 

Elektronisch gefertigt 
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